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 Veröffentlicht am 28.04.1988

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §19a;

ASVG §4 Abs1 Z1;

ASVG §4 Abs2;

ASVG §5 Abs1 Z2;

ASVG §5 Abs2;

Rechtssatz

Aus der Wendung, "wenn ihnen von mehreren Dienstgebern ..." in § 19 a ASVG ist zu ersehen, dass der Gesetzgeber

unter mehreren Beschäftigungsverhältnissen solche mit mehreren Dienstgebern versteht und er daher - grundsätzlich

- gleichzeitige sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungsverhältnisse eines Dienstnehmers zu einem Dienstgeber

ausschließt.

Schlagworte

Besondere Rechtsprobleme Verhältnis zu anderen Normen Materien Mehrfachversicherung
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